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Vereinssatzung 

§1 Name, Sitz 

1. Der Verein führt den Namen „Für die Krimkinder“. 

2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz “e.V.“ 

3. Der Sitz des Vereins ist Gemeinde Cremlingen. 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§2 Zweck 

1.Der Zweck des Vereins ist Unterstützung und Förderung von öffentlichen (Kindergarten, 

Schulen) und freien gesellschaftlichen Kinderorganisationen, die den Zweck von Erziehung 

und Bildung von Kindern aus krimtatarischen Familien erfüllen mit dem Ziel der Erhaltung und 

Unterstützung des nationalen Selbstbewusstseins, insbesondere bei Kindern und Jugendli-

chen.                        Weiterhin werden 

medizinischen Organisationen in der Krim unterstützt mit dem Ziel der Verbesserung von me-

dizinische Versorgung von Krimbevölkerung, insbesondere Kindern und Jugendlichen.  

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

3. Der Verein ist selbstlostätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen. Keine Person 

darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§3 Mitgliedschaft 

1. Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die die Ziele des Ver-

eins unterstützen. 

2. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei Minderjährigen 

ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. 

3. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit mit der Frist von einem Monat zulässig. Er muss 

schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober 

Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidet die Mit-

gliederversammlung. 

5. Der Mitgliederbeitrag ist auf 30€ jährlich festgesetzt, fällig jeweils zum 31.12. Die Zahlung 

erfolgt entweder bar in die Kasse oder per Lastschrift. 

 

 

 



 

2/3 

§4 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem 

Schatzmeister. Sie bilden den Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Die Vorstandsmitglieder sind 

ehrenamtlich tätig. 

2. Zur rechtsverbindlichen Vertretung genügt die gemeinsame Zeichnung durch zwei Mitglie-

der des Vorstandes. 

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt; 

er bleibt jedoch solange im Amt bis eine Neuwahl erfolgt ist. 

 

§5 Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem muss eine 

Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 

wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und 

der Gründe verlangt. 

2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Einladungs-

frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. 

3. Versammlungsleiter ist der Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der stellvertre-

tende Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der 

Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht anwesend ist, wird auch dieser 

von der Mitgliederversammlung bestimmt.  

4. Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit des Vereins auf und entschei-

det Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung ge-

hören insbesondere: 

a. Wahl und Abwahl des Vorstandes (§4 Satz 3) 

b. Beratung über den Stand und die Planung der Arbeit 

c. Genehmigung des vom Vorstand vorgelegten Wirtschafts- und Investitionsplans 

d. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 

e. Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes 

f. Erlass der Beitragsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist 

g. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und die Auflösung des Vereins. 

5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 

der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

6. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebe-

nen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des Vereinszwecks ist jedoch 

eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

7. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist. 
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§6 Datenschutz 

1. Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben: 

Name, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse. Diese Daten werden im Rahmen der Mitglied-

schaft verarbeitet und gespeichert. 

 

§7 Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens 

1. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich. 

2. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registerbehörde oder 

vom Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner 

Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit 

der nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung mitzuteilen. 

3. Bei Auflösung des Vereins, Entzugs der Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall der steuerbegüns-

tigten Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den „Ein Herz für die Kinder e.V.“, der es 

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

 

Cremlingen, 28.01.2016 (geänderte Fassung, § 3 Satz 5) 

 


